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ERKLAERUNG UEBER DIE VERTEIDIGUNG DER 4 WALDSTAEDTE DURCH DIE
KATH. ORTE

EA V 2, 755 b

1 . Die 4 Waldstädte seien der Hoffnung , dass man ihnen aufgrund
des Bündnisses die begehrte Hilfe nicht versagen werde , da
diese auch vom kaiserlichen Kommissar bewilligt worden sei.

2 . Die 4 Waldstädte sollen von der Eidgenossenschaft nur mit der

vertraglich festgelegten Besatzung belegt und deren Unterhalts¬
kosten durch einen Vergleich aufgeteilt werden.

3 . Die Kosten für Einquartierungen , die auf Begehren des Kaisers
und des Hauses Oesterreich geschehen , sollen gleichfalls auf-
geteilt werden . Nach Friedensschluss seien die Besatzungen
wieder abzuziehen.

4 . Die Bezahlung der verlangten "Brantschatzung " [Kriegskontri¬
bution ] werde die Eidgenossenschaft in ihrem eigenen wie auch
im Interesse der 4 Waldstädte ablehnen müssen.

Kopie
AH 13 , 269- 270 - Blatt 270r  leer


	[Seite]

